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Finanzamt für Körperschaften I
Steuernunnrer 27/673/S2503(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben)

FA Kö I' Bredtschneiderstr. 5, 14057 Bln
0000027E3 02,LO,23

Fatouros & Gasenzer PartG
nbB Steuerberatung
Paderborner Str. 2
1O709 Ber'l i n

Feststel lung
Unfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. 1 Nr
Sie ist nach S 3 Nr. 6 cewstc von der

14057 Ber'l in
Bnedtschneiderstr. S

02.10.2023

Telefon (O3O)gO 24-27734
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Hinreise zu steuerbegünstigten ZHecken
Die Körpenschaft fördert im sinne der SS 51 ff, AO ausschließlich und unmlttelbar folgende
geneinnüt2iEe zweckel- Förderung des Tierschutzes (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO)

Hinwels zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden' die lhr zur Verwendung fün diese Zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschniebenen Vondrück (5 50 Abs. 1 EstDV) auszu-
stellen. Die antllchen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen lm
Internet unter httpsz//www.formulare-bfinv.de ali ausfüllbane Formulare-zur verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt' für Mltgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (S 50 Abs. 1 EstDV) auszustellen.

ZuuJendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datun dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückllegt, Dte Fristist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverrendeten ZuHendungen
ller vorsätzllch oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung aüsstellt oder veran-
lasst' dass zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden' haftet für die entgangene Steuer. Dabei $ird die entgangene Einkomnen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %r die entgangene Gewenbesteuer pauschal ni{ l5% der zu$en-
dung angesetzt (S 10b Abs. 4 EStc, 5 9 Abs. 3 KS{G, S 9 trtr. 5 Gewstc).

HinHei se zun Kapi taleFtragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitat-
ertragsteuenabzug nach S 44a Abs. 4 und 7 Satz 'l Nr. 1 sowie Abs. 4b satz 1 Nr. 3 und Abs. l0
satz I Nr. 2 EstG die Vorlage dieses Bescheides oder die Uberlassung einen Kopie dieses gescheides
aus. Das Gleiche gi lt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Enstattung von Kapitalertragsteuer nach
S 44b Abs. 6 Satz'l Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit-r Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapi eli nst i tut .
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge ln einem t{irtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten Sier dass die Inanspruchnahme der Steuerbefrelungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf dle ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuenbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en' Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht nit Nachweisen über Bildung ünd Entt{icklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

***** Fortsetzung slehe seite 2 x****

I
I
I

I

Konto des Finanzamts:

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder inr
Inte rnet unte r lonrr. be r I I n . de./se n/ f i nanzen/steue rn

Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAit DE94 1005 0000 6600 0464 63 BIC BELADEBENfr
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Er läuterungen

Zur Uberprüfung der tatsächlichen Voraussetzungen für die Geneinnützigkeit sind für'die Jahre 2023
- 2025 folgende unterlagen bis zum 31.7.2026 einzureichen:

- Einnahne-Uberschuss-Rechnungen mit Vernogensübersichten für 2023 bis 2025
- Aufstellung über die Bildung und Entwicklung von Rücklagen für 2023 bis 2025
- Tätigkeitsberichte für 2023 bis 2025 und
- Körperschaftsteuerenklärung für 2025 nittels Elster (www.elster.de) nach Vordruck KSt 'l nit
Anlage cem

Den Tätigkeitsberichten muss zu entnehnen seihr in u,elcher Weise die tatsächliche ceschäftsführung
auf die Enfüllung der satzunEsgenäßen Zwecke Eerichtet i|lar.

sofern die Steuererklärung durch Personen und Gesel lschaften in sinne des S 3
Steuerberatungsgesetzes oder durch Buchstel len von Körperschaften und Vereinigungen i. S. des S 4
Nr. 3, 7 und I Steuerberatungsgesetzes angefertigt t{lird, gelten die Fristen nach den allgemeinen
Fristenerlass der obersten Finanzbehönden;

Dieser Festsetzung Iiegen lhre (am 20.O9,.2023 um 12:28:'16 Uhr) in authentifizierter Form übermit-
telten Daten zugrunde.

Recht sbehe I fsbe I ehr ung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schrlftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übenmitteln oder dont zur Niederschnift
zu enklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, so$,eit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr g€gen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschvierde anhänglg lst. In diesem Fall tl,lrd der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen lvlonat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages, an den lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr €S sei dennr dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspnuchs sol I der Venwaltungsakt bezeichnet wenden' gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden' invjieweit der Venwaltungsakt angefochten l{ird. Fennen
sollen die Tatsachen' die zur Begründung dienen' und die Beweismittel angeführt v{erden.

DatenschutzhinHei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervervialtung und über lhre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpantnen in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemelnen Infonmationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter wllJ}J.finanzant.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihnem Finanzant.

weitere Informationen

Öffnungszei ten:

Angaben finden sie unter t{ll,lt.berlin.de
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